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Rech t  e r kann t :

. Dio Berufung der Beklagten gegen das
07 .07 .2009 wird zurOckgewlesen.

Urteil des Arntsgoriohtt Kornpen vom

Die Kosten der Borufung trägt die Belrlagte.

Dae Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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wogen der tatsächlichen Feststellungen wird gemäß g 540 Abe. 1 ZpO euf dän
festgestellten Tatbegtand des anoe.fnehlenen rrrtaito r{ac Ämra^arrrr.rr t ^,:1:-- ar ^
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38/09 - vom 07'07'2oog Bezug ganommsn, Die Beklagte verfotgt rnlt der Berufung
ihren KfageabwslBpngsantrag erster Instanz gegen die Klägerin welter, sie rügt dla
Vorletzung materrsfren Rachrs durch das Amtsgoricht und ist der Ansicht, der Krägerrneeien die weiteren titulierlen Mietwagenkosten nlcht zu arstatten, InsbEsondere eeien
die Kosten überhöhl, sie gingen 0ber den erforderlichen Geldbetrag lrlnaus, d6n dle
Klägerin gemäß S 24g Abs. Z BcB verla4gen könne. Oie vorn Amtsgerl;; ;
Ermittlung des Normqltarlfe zugrunde gebgte schwacke-Liste besiere auf völlig
ltberhÖhten Beträgen, wie die studie des Frauenhofer lnstltute aus dem Jahre 200g
zeige' Die vom Frsuenhofer Institut ermittelten Mietwagenkoöten sebn wesen,lch
geringer und diese werte des. Frauenhofur Institute selen dem
Schwacke-Mietpraisspiegol vorzuziehen, Hlnsichtlich der Einzelheilen dee
Beklagtenvortrags wird insowsit auf die Berufungsbegründung vom 31,0g.200g (Bf. 1g0
tf' d'GA') verwiesen' lm Übrigen stehe der Klägerin jedonfalls aber kein
Risiltopreisaufschlag von pauschal 20 o/o ztr. Zudem könne die Klägerin nicht dle
Zusatzkosten for einen zweiten Fahrer beanspruchen, ferner eei die;r;;,; ,;; ;;;
Haflungsreduktion unbegr0ndet, da das unfallfahrzeug nicht kaskoverslchert gewesen
sei.

Die Klägorin beantragl, die Berufung zurtlckzuweieen. sie verteidigt das ers$nstanzliche
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Urteit.

ft.

Die zulässige Berufung hat in der Sacho,keinon Erfolg

Zu Recht hat das Arntsgerlcht der Kfägerin weitare Mietwagenkosten in ftöho von1.177,80 € zugosprochen. 
----e-" ' Ir-

Nach der Rechtsprechung des Bundeegerichtshofs l(ann der Goechädigte nach s 2+gAhs' ? satz 1 BGB als Harstelfungsaufwand Ersatz derjenigen Mietwagenkostenverlangen, die aln verständigsr, wirtschaftlich vernunflig denkender Mensöh in eeinerLage fur anveckmäßig und notwendig harten darf (BGH z 1g0,387, 383 = il r;* ;;:BGH NJw 2oo7' 2758, NJw 2009, 58). Der Geschädigte hat nach dem aus derlGrqndsatz der Erforderfichkeit hergeleitoten wirtechafflichkeitsgebot im Rahmen desihm Zumutbaren stets den wirtschaftficheren weg der schadenebehebung zu wählen.Dae bedeutet für den Borelch der Mietwagenkosten, dass er von rnsh/eren auf demörtlich rehvanten Markt - nicht nur für unfallgeschädigte - erhäftlichen Tarffen for diaAnlhi€lung oines vergleichbaren Ersatifahrzeugs grundsätzlich nur den günstigeren
Mietprels verlangen kann' Dabei kann ein unfallersatztarlf aufgrund unfallspezlfischer
Kostanfsktoren (eMa voffinanzierung, das Risiko eines Ausfafts mit Ersatzfordorungen
wBgen falqcher Bewertung der Anteife äm unfailgaschehen, u.a,, vgl. z.B. BGH NJW2009' 58) erforderlich i's' dee g 249 Abs. z satz 1 BGB sein. Diese Frage kannoffenblafben' wenn bst steht, dasa dem Geechädlgten ein gtinstigefer,,Normaltarif, Inder konkreten situatron ohne weiteres zugängrich war, 80 dass ihm einekoebngünstigore Anmietung unter dem Bljckwinkel der ihrn gomäß s 254 BGBobllegenden schadensrnindorungspflicht zugernutet werden konntö (etändlge
Rechtsprechung des Bundeogerichtohofs, vgl. nur BGH NJW 2006, l sog). Ebenso kanndiase Frage offenbleiben, wenn zur überzeugung des Tatrichters feststeht, dass dernGeschädigten clle Anmietung zum ,,Norrnaltarif' nach den konkreten umständen nichtzugäng'lich geweEen lst, denh der Geechädigte kann in einem solchen Fall einen den
"Normaltarifn (ibereteigenden Betrag im Hinbtick auf dle subjektbezogqne
schadensbetrachtung auch dann verlangen, wenn die Erhöhung nicht dilrchunfaltspezifische Kostenfaktoren gerechtfertigt wäre. Dieee n"aitup*chung zurZugänglichkeit elnos Normaltarifs kann auch auf Fallgeslaltungon Obertragen,werden,
bei denon dern Geschädigien kein unfallersabtarlf, sondern ein einheitlicher TarlfangebÖten wurde' Es ist aber sache des Geschädigten dann darzutegen und zu.
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böweieen, dass ihm unler Ber0cksichtigung Eeiner individuellon Efkenntnis- und

Einftugsmöglichkeiten sowie der gerade für ihn beetehenden Schwlerigkeiten unt€r

zumutbaren Anetrengungsn auf dqrn in seiner Lage zeitllch und örtlioh relevanten Markt

kein weeentlich gOnstiger Tarif zugänglich war. Unterläeet der Geschädigte - wie h'ier -

dia Nachfrage nach glJnstigeren Tarifen, geht es nicht um dle Verletzung der

Echädansminderungspflicht, fOr dio grund$ätzlich der Schädiger die Beweislasl trägt,

sondern um die Schadenehöhe, die dar Goschädigte darzulagen und erforderlichenfalls

zu beweisen hat (vgl, BGHZ 193,19 = NJW 2005. 1933).

Unter Ber0cksichtigung der vorstehenden Grundeätee ist das Amtsgericht hier

zutrafF€nd davon ausgegangen, daee die der Klägerin au erselzenden Mietwagenkoslen

nach g 287 1PO zu schätzen sind. Es bestehen keine durehgreifendon Bedönken

dagegen, dass das Amtsgericht in Übereinstimrnung mit der Rechtsprechung dar

Kammer und zumindost elnem gewichtigen Teil der obergerichtlichen RechtsprechUng

(vgl, OLG Köln, 24. Zlvllsenat,24 U 6/08; OLG Stuttgart, 3. Zlvflsenat, 3 U30/09;

an{Orer Autfessung z.B. hingegen OLG Köln. 6. Zivilsenat, | 6 U 6/09, alle zit. bei
juris;de) den Normaltarif im Rahmen der Schadensschätzung nach $ 287 ZPO nach

dem $chwacke Mietpreisspisgel (hier des Jahres 2006) ermittelt hat. Soweit die

Beklagte der Auffassung ist, der Schwacke Mietpreisspiegel 2006 sei kelne taugllcho

Bornossungegrundlage für den Nonnaltarif, sondern es sei auf den Marktspiägel

Mietwag€n Deutschland des Frauenhofer Instituts abzustellen, kann dsm nloht Uefolgt
werden.

Die Art der Schätzungsgrundlage ftlr dio Ermitllung des Normalta.rlfs gibt $ 287 ZPCI

nlcht vor. Die Schadenshöhe darf ledigllch nioht auf der Grundlage falecher oder

otfonbar unsachlicher Erwägungen festgesetzt werden, Ferner dtlrfen wosentliche, dio

Errtscheidqng bedingende Tatsachen nlcht außer Acht bleiben. In geeigneten flällen
können Llsten und Tabellen bei der Schadenschätzung durchaus Verwendung flndon

(BGH NJW 2008, 1519; NJW 2009, 58). Der Bundesgerichtghof hat wiederholt

entschieden, daes in Austrbung dos tatrichterlichen Ermeseens naöh S 287 ZPO der

Normaltarlf auf der Grundhge des Schwacka Mietpreissplegels lm Poetleitzahlengäbiet

dee Geschädigten ermlttelt werden kann, solange nicht mit konkretan Tateschen

Mängel der betreffenden Schätzungsgrundlage aufgezeigt werden, die eich auf den zu

entsohöldendEn Fall auswirken (BGH NJW2008, 1519; NJW 2008,291'0; NJW 2000,

58) ,

Auch mil der Vorlage der Studle des Frauenhofer lnstltuts Arbeit6wirtschafi und
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organisation ,,Marktepiegel Mietwagen Deutschland 2008" tlat dlo Beklagta nech 
i

Auffassung dor Kammer keine konkroten Fehler der schwacke'LiEte ale

schätzungsgrundrage aufgezeigt. Die Karnmer vork€nnt dabei nicht, dass sie siuh zwar

einorseit' in übereirrstimmung mit zahrreichen Gerichtsehtscheidungen befindet,

;;;,;;;;.n "* 
ub".' äuch eine nichr unerhebriche Anzahr von EnrEcheidungen gibt, die

die werte dea Frauenhofer Instituts für vorzugswtrrdig hartbn und es inzwrschsn sog" 
'

Gerichte gibt, die die werte mitteln (so i0nget AG KÖln' urteil vom 11'01'2010' 268 C

145/08 zitiert b-ei iuris,do). Inegesarnt existiert zu der Frage' rfielche der Lieten bel der

Ermit ung der nach s z4g Aba, 2 satz 1 BGB - erforderrichen - Mietwagenkosten der

vorfang zu gebdn sei, inzwischen oine unüberschaubar große Anzahl an urtslien' Fur

dle Kammer maßgeblich bei ihrer Entschoidung ist aber Ll'ä'' dass der

Bundosgerichtshof. wie bereite ausgef{rhrt, verschredene Ansätze hhslchtllch dEt

Verwendung der schwacke-Liete gebilligt hat. DabBi hat er auch stets auf die ineoweit '

beetehendo latrichterliche Entschaidungsfreiheit gemäß s 287 ZPO hingewiosen' Dbr

Bundesgerichtehof hat trÖtz der Bedenken, die g€gen die Zuverlässigkoit dieEcs

M i e t p r e i s e p i a g e l e V o r a l | e r n u n t e r H i n w e i s d e s , , M i e t p r e i s s p l e g e | e M i a t w a g e n

Deutschland 200g. des Frauonhofar Instituts für Arbeit, wirtschaft und ofianisatlon

erhoben wurden, blsher immer daran festgehalten, dass das gewlchtige Mittel nach der

Eurotax Echwacke-Llste welterhin in der Rechteprechung als schäEungegrundlaga f:l

den Normartarif verwondung finden kann. Außerdam sind Einwendungen gegen die :

Grundragen der schadensbemossung nur dann ethobrich, wenn eie auf den konkreren

Fall bezogen sind, d.h, ee mUssen konltrete Tatsachen aufgezeigl w.rden' daes geltend

gernachta Mängel der betreffenden Schätzungsgrundlage sioh auf den Za

entscheldenden Fatl tatsächlich auswirken (oLG Stuttgart, a'a'o')' Dies iet hier weder

volgetra gen noch eraichtlich

Hlnru komml hier, dass die durch dae Frauenhofer Institut erlangrten werte bereite in

zelflicher Hinsicht wenig geeignet sind, um als schätzungsgrundlage herangezogen zu

werden. Denn wälrrend die Datenerhebung deg Frauenhofet Instituts in der zdit voh

Februar big April 200g erfolgte, beruhan die streitgegenständliohen Mietwagertkoeteh

auf elner Pkw Anmietung im Jull 2OO7 '

ungoachtet dessen erweist sich nach Auffessuno ,der Kamrner die studle deg

Frauenhofer Instituts als Schätzgrundlage iec{enfatls.nicht geelgnoter als die Erheuung '

nach schwackB, so dass kein zureichender Grund gegeben lst, von der 'Ahrdendung

des schwacko Mietpreisspieg6ls abzuweichen. so mag dio Ermitüung des schwacke
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Mietpreispiegele' wie vielfach kritisiert, schwachpunkte aufweisen, absr auch dle srudied'es Frauenhofer lnstituts ist nicht ohne jede Kritik, Insbesondere erfotgte dle Erhebungder Daten durch das Frauenhofer fnstitut, wie sich aus den von den partolenvorgetegten übersichten ergibt, in ejnem räurnlich wesenilich weitfäufigerenPostleitzahlengebiet ale dies bei Schwacke der Fall war. Denn während daeFreuenhofer Instilut eich auf ein ein- bls zweistellige posrleilzahlenregionen 
beziehl,vÖrkleinert schwacke den unbreuchten Bereich auf erne dreietarige .Postleitzahtenregion, Vornehrnlich in Ballungsgebfeten, in denen neben s*dten auchlärldlichere Regionen vorhanden sind. wetche hinsichtlich der posüeltzahl die beidanersten ziffern gemeinsarn haben, katrn nach der Erhebungsmethode dos Fraue'hoferInstltuts ein starkes Gefälle der jeweillgen Mietpreise zu einsr Verlälschung derDurchschnitlswerte f(ihren' Dieses Risiko ist dagegen bei der schwacko-studi' infolgeder Begronzung des Bewertungsgebietes deutfich venninderl, zudem beruht derMietpleisspiegel des Frauenhofer Instituts teilwelee auf der Erhebung von Datsh überctas lnternot' wobal sich außerdern (tailureise) Abschfäge aufgrund elner nötwendigenvorbuchzeit finden (oLG Körn, urteir vom 03,03,2009, 24 rJ 6t0g:LG Dreeden, urteilvom 09.10.2008, 4 S 247t1g, zit. bei juris,de). Eino Verzerrung der gebildetenDurohschnlttswerte kann daher nictrt ausgeechtossen werdsn, denn der Geschädlgto i'tregelmäßig auf den jowelligen ,.Vor ort-Tarlfl angewiesen, welcher beraits untar dernGesfchbpunkt der Planbarkelt fiir das vermietote untemehman g.gsnuber einemIntgrngttarif erhöht ist, 

srE v"vvy' sr r rE rt l

Dlesbez0gflche t'lberlegungen haben in der Jüngsten Rechtsp/echung -w6 bercitsangesprochon- laifwelse sogar dazu gef0hrt, dass Gerichte dazu 0bergegangen slnd,einen Mittefuert zwischen dem Frauenhofer Miepreisspiegel und der Schwacke-Llstezur Bastimrnung des Normattarife zu ermittoln (vgl, z,B, AG Köln, a.a.o.), Die Kartrrnerhalt gfeichwohl an ihrer bisherigon Rechtsprechung feet, daes die Ermitlung desNormattarlh nach der Schwacke-Liste nicht zu beanstanden ist.

Auch forgt die Kamrner der Rechtsprechung des Bundeegerichtehofs, dassgrundsälzfich der ,,Normaltarif' auf der Grundlage des gewichteten M[,"* des
"schwecke Miotpreisspiegels. irn Postleitzahföngeblet des Geschädfgten gemäß s 2g7ZPO geschätzt werden kann und in Anfehnung an die bereite zrrerte obergerichriche
Rechtsprechung nirfimt die Kgmrner bei ein,er gerechtigung zur Abrächnung, dinesunfailsrsatztarifs einen Aufechlag von 20 % gegenuber dem Normaltarif vor, Daher lstauch i'nsoweit das orstgerichiliche urteil nicht zu beanstanden,
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Sowsit clle Boklagte r0gt, dass der Klägorin jedenfalls ein Zuschlag für den Zusatzfährer
nicht zu g€währen s€i, da dies tJberhaupt nlchl mit dem ZaUgen Q ver€inbart
worden sei, verkennt die Berufung, dase die Klägerin nicht die Mletwagenkosten
auswoislich der Rechnung vom 31 .07.2007 geltend machl. die ebenfalle Kostqn für
einen Zueatzfahrer enthalten, unabhärrglg davon, Inwlevrrelt dies ggmäß der
Vartrageurkunde vereinbart war oder nicht, und die um ca. 500,00 € über den mlt. der
Klage geltend gemachten Mietttosten liagon, sondom die Mietwegenkoston auf der
Grundlage dor Berechnung einos erstattungsfähigen Normaltsrife zzgl, Aufechlag
berechnat. Dabei könnsn aber, bezogon auf den konkreten Fell, die Koeten ftlr elnan
Zueatzfahrer anqe8stzt werden. Insoweit folgt die Kammer der Argumentallon dee
Amtsgerichts, daEe der Umstand, dase der Fahrschullehror (Geschädigter) ständig im
Autö mitfährt, nichts daran ändort, dass ain zweiter Fahrer arn Steuer sitzt und
unmittelbaren Einfluss auf das Verkahrsgeschehen nirnmt. Hiardurch ergibt sich ein
erhöhtes Risiko, das auszugleichen ist.

Letzilich teill die Kamrner auch die Auffassung des Amtegerichts dahingehend. daes die
xtagefin den Zuschlag für die Haftungsreduzlerung beanspruchen kann, lneoweit kann
auf die Ausftlhrungen irn angefochtenen Urteil, 2, Seite der Entgcheldungeg rhnde, 2,
Absatz, am Ende, verwieson werden.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen euf den $s 97, 7og Nr. 10, 71g zpo.

Streltwert der Borufung: 1.177,8e e

Rungelrath Bf udeu Schtitre
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